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Ihre Anfrage nach dem Landestransparenzgesetz  

Sehr geehrter Herr Schneider, 

Ihre Anfrage vom 21. März 2024 wird als Antrag nach §§ 2 Abs. 2, 11 Landestranspa-

renzgesetz (LTranspG) behandelt.  

Gerne beantworte ich Ihre Anfrage bezüglich der Anzahl der vollständig digitalisierten 

Verwaltungen im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes wie folgt: 

Das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit übt im Bereich des Bundesausbil-

dungsförderungsgesetzes als oberste Landesbehörde die Fach- und Rechtsaufsicht 

über die Ämter für Ausbildungsförderung aus. Davon wird ein Weisungsrecht in Bezug 

auf die Aktenführung nicht erfasst. Insbesondere die Gemeinden können im Rahmen 

ihrer von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG geschützten Selbstverwaltungshoheit in eigener Zu-

ständigkeit entscheiden, ob sie die Aktenführung in Papierform oder elektronisch hand-

haben. Informationen über etwaige Entscheidungen liegen dem Ministerium für Wissen-

schaft und Gesundheit nicht vor. Dies gilt auch für die Ämter für Ausbildungsförderung 

an den Hochschulen, die über organisatorische Belange im Rahmen der garantierten 

Hochschulautonomie entscheiden. 

Kosten gemäß § 24 LTranspG werden nicht erhoben. 

Sie haben die Möglichkeit, den Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit anzuru-

fen (§ 12 Abs. 4 Satz 6 LTranspG). 
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Sollte diese Antwort veröffentlicht werden, möchte ich Sie mit Hinweis auf die Daten-

schutz-Grundverordnung darum bitten, personenbezogene Daten unkenntlich zu ma-

chen.  

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-

spruch beim Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit, Mittlere Bleiche 61, 55116 

Mainz schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrens-

gesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden.  

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Dr. Sara Ceyhan 
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